
Schaufenster, Türen, Tore, Klappläden und Vordächer

Schaufenster
(1) Schaufenster sind in Größe und 
Proportion auf das Gebäude und 
seinen Maßstab abzustimmen. Da-
bei ist eine Gliederung der Flächen 
einzuhalten, die dem historischen 
und statischen Konstruktionssystem 
entspricht. Schaufenster müssen 
Brüstungen oder Sockel erhalten und 
sind entsprechend der Gestaltung 
der Obergeschosse mit deutlich ab-
lesbaren Pfeilern zu untergliedern.

Tore
(2) Tore sind in Holzbauweise her-
zustellen und mit Holz zu verkleiden. 
Bestehende Scheunentoröffnungen 
mit ihren Umrahmungen sind 
als Fassadenelement, auch bei Nut-
zungsänderung der Gebäude, zu 
erhalten bzw. wieder herzustellen.

§15 Schaufenster, Türen, Tore, Klappläden und Vordächer
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§16 Fenster
(1) Fenster dürfen nur als Holzfenster 
ausgeführt werden, es sei denn, die 
sichtbaren Profile entsprechen der 
Holzausführung in Breite, Tiefen-
staffelung und Oberflächenstruktur. 

Fenster sind als stehend-rechteckige 
Einzelfenster auszubilden. Wenn am 
Gebäude historisch abweichende 
Fensterformen (Ovalfenster, Bogen-
fenster, Lukenöffnungen u.ä.) vor-
handen waren, können diese wieder-
hergestellt werden.
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Fenster

Schaufenster, Türen, Tore, Klappläden und Vordächer

negatives Beispiel
Fenster ohne Teilungen 
wirken oft wie „Löcher“ in 
der Fassade.

§15 Schaufenster, Türen, Tore, Klappläden und Vordächer

Vordächer
(4) Vordächer sind über Eingängen 
zulässig, sofern sie aus Holz oder 
Stahl handwerklich gestaltet und ge-
fertigt sind und sich der Fassaden-
gestaltung unterordnen, nicht um 
mehr als ein Drittel breiter sind 
als die zu schützende Öffnung und 
wesentliche Gestaltungselemente 
der Fassade nicht überdeckt werden. 

Dacheindeckungen der Vordächer 
sind grundsätzlich in Ziegelmaterial 
auszuführen.



§17 Klappläden, Rollladen, Markisen
(1) Vorhandene Klappläden sind zu 
erhalten und in der Regel auch bei 
Neubauten anzubringen. Die Farbge-
bung erfolgt nach bauhistorischem 
Befund oder in einem der Fassaden-
gestaltung angepassten Farbton. 
Neuanfertigungen sind erwünscht.

Rollladen
(2) Vor der Fensterfläche liegende 
Rollläden sind zulässig und in die Fas-
sade zu integrieren. Sichtbare Roll-
ladenkästen sind durch Anbringen 
von Verkleidungen zu verdecken.

Klappläden, Rollladen

§18 Balkone, Loggien, 
Überdachungen
(1) Balkone, Loggien, Wintergärten 
und Überdachungen sind ausnahms-
weise zulässig, wenn sie von öffent-
lichen Verkehrs- und Freiflächen 
her nicht wesentlich in Erscheinung 

Balkone, Loggien, Überdachungen
treten, wenn historisch wesentliche 
Bauteile nicht überdeckt werden, 
sie sich in Material und Gestaltung 
dem Charakter des Gebäudes und 
der Umgebung unterordnen und das 
Stadtbild nicht beeinträchtigt wird.
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Dachdeckung
(2) Die Dachdeckung ist in natur-
farbenem Ziegelmaterial – bevorzugt 
Biberschwanzdeckung – auszufüh-
ren. Ausnahmen können zugelassen 
werden wenn der historische Befund 
es rechtfertigt.

Traufhöhen
(5) Die Traufhöhen benachbarter 
Gebäude müssen voneinander ab-
weichen, soweit der historische 
Bestand nicht bereits gleiche Trauf-
höhen aufweist. Dazu können 
bei gleicher Geschosszahl Kniestöcke 
zugelassen bzw. vorgeschrieben 
werden.
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Dächer
§19 Dächer 
(1) Die Dachlandschaft ist in der 
gegebenen Einheitlichkeit und Ge-
schlossenheit vom Material und 
von den Neigungswinkeln her zu er-
halten. Die überlieferte Firstrich-
tung der Dächer zur Straße ist bei-
zubehalten.

(3) Vorhandene Biberschwanzziegel 
sind umzudecken bzw. wieder 
zu verwenden, sofern es der Erhal-
tungszustand zulässt.



Dachaufbauten

Aufzugsgauben
(5) Bei Aufzugsgauben gilt folgen-
des: Sie sind abweichend von §20 (1) 
nur zulässig, wenn die Gestaltung 
des Gebäudes und der Fassade 
sowie des Straßenraumes nicht be-
einträchtigt wird. 

91Stadt Mühlheim an der Donau Baufibel Oberstadt

§20 Dachaufbauten
(1) Dachaufbauten sind nur in Form 
von Schleppgauben zulässig, die sich 
in Lage und Proportion in die Dach-
landschaft einfügen und mit der Fas-
sadengestaltung harmonieren. Die 
seitlichen Gaubenwände sind als 
geschlossene Mauerscheibe auszu-
bilden. 

Ausnahmen
(2) Ausnahmsweise sind Aufzugs-
gauben oder stehende Gauben mit 
Satteldach zulässig, wenn sie dem 
historischen Bestand entsprechen 
oder die historische Dachkonstruk-
tion es erfordert.

negatives Beispiel
Dachgauben sollen so dimensioniert 
und gestaltet sein, dass sie die 
Dachflächen in ihrem Erscheinungs-
bild nicht stören.



§20 Dachaufbauten
(1) Für Gauben gelten folgende 
Höchst- bzw. Mindestmaße:

4.1 Die Gauben dürfen im ersten 
Dachgeschoss eine Höhe von 1,30 m 
(lichtes Fenster-Rohbaumaß) über 
einer Brüstungshöhe vor 0,90 m, 
im zweiten Dachgeschoss eine Höhe 
von 0,95 m nicht überschreiten.

4.2 Die Höhe der Gauben im zweiten 
Dachgeschoss darf unabhängig der 
zugelassenen maximalen Höhe nur 
2/3 der Höhe der Gauben im ersten 
Dachgeschoss betragen.
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Dachaufbauten - Abmessungen

§5 Dächer
(1) Für Dachaufbauten, Dachein-
schnitte, liegende Dachfenster, Glas-
dachflächen und Solaranlagen gilt 
Folgendes:

d Solaranlagen sind ausnahmsweise 
zulässig, wenn sie zu öffentlichen 
Verkehrs- und Freiflächen nicht we-
sentlich in Erscheinung treten.

§5 Dächer 
(9) Das Anbringen von Antennen und 
Parabolantennen ist nur auf Dach-
flächen zulässig, die vom öffentlichen 
Verkehrsraum aus nicht sichtbar 
sind. Ausnahmen sind zulässig, wenn 
dem Recht, sich aus allgemein zu-
gänglichen Quellen ungehindert zu 
unterrichten (Informationsfreiheit 
nach Art. 5 Abs. 1 GG) auf andere 

Solaranlagen

Antennen und Parabolantennen 
Weise (z.B. Gemeinschaftsantennen, 
Kabelanschluss) nicht entsprochen 
werden kann. Leitungen zu Anten-
nen und Parabolantennen dürfen 
nicht auf der Fassade verlegt werden, 
wenn diese vom öffentlichen Ver-
kehrsraum sichtbar ist. Die Farbe von 
Parabolantennen ist an die Farbe 
des Anbringungsortes (Fassade oder 
Dach) anzugleichen.

4.3 Unabhängig von der zugelasse-
nen maximalen Höhe muss die lichte 
Fensterrohbauhöhe der Gauben im 
ersten Dachgeschoss unter der ent-
sprechenden Höhe der Fenster des 
darunter liegenden Geschosses blei-
ben.

4.4 Gauben dürfen maximal 1,65 m 
breit sein (Außenmaß). Mehrere 
Gauben dürfen in der Summe (dabei 
werden auch evtl. Aufzugsgauben 
mitgerechnet) folgende Gesamtlän-
gen nicht überschreiten:
- bei Satteldächern 1/2 der zugehöri-
gen Fassadenlänge.

negatives Beispiel
Bei der Anordnung von Solaranlagen, 
Öffnungen und Aufbauten im 
Dachbereich ist auf ein ausgewoge-
nes Bild zu achten.



§26 Automaten und Werbeanlagen
(2) Die Gestaltung der Werbeanlagen 
ist in ihren Abmessungen, Material, 
Schriftbild und Farbe auf die Propor-
tionen und die Gestaltung der Fas-
sade abzustimmen. Wesentliche Ge-
staltungs- und Zierelemente der 
Fassade dürfen nicht überdeckt wer-
den. Je Werbeanlage und Hausfront 
sind nicht mehr als zwei Farben 
zu verwenden, die Verwendung von 
Leuchtfarben, grellen Farben und 
reflektierenden Beschichtungen ist 
unzulässig. Es ist auf ein ruhiges, 
unaufdringliches, formal grafisch 
gutes Schriftbild zu achten.

Automaten und Werbeanlagen

§7 Unbebaute Flächen, Einfriedi-
gungen, Treppen
(3) Für das Straßen- und Ortsbild 
bedeutsamer oder charakteristischer 
Baumbestand und Grünflächen in 
Vorgärten sowie historische Einfrie-
dungen und Zäune sind zu erhalten.

Unbebaute Flächen, Einfriedungen, Treppen
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negatives Beispiel
Die Gestaltung und Proportion 
der Werbeanlagen sollten mit dem 
Fassadenbild harmonisieren.


